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Buchkritik Stampf: "Interview mit einem Kannibalen"

Hans-Uwe Scharnweber

Die Ausgangssituation: Kurz vor Weihnachten 2002 drehte sich der Welt der Magen um, als bekannt wurde und mit der Wucht und der Geschwindigkeit eines tropischen Wirbelsturms "von Alaska bis Neuseeland, von Japan bis in die USA" die Nachricht um die Welt raste, dass sich da im März 2001 in Old Germany einer dem anderen zum Geschenk gemacht hatte, und der fraß ihn nicht nur mit Stumpf und insbesondere zwischen beiden brüderlich längsgeteiltem blanchiertem, gebratenem, mit Salz, Pfeffer und Knoblauch abgeschmecktem und auf einem Teller mit einer Tomate als Garnierung gereichtem Stiel auf – was beiden, weil viel zu zäh und hart, nicht gemundet hatte -, sondern der von den Medien so titulierte "Kannibale von Rotenburg" "nullifizierte" sein Opfer auch noch. Und das alles wunschgemäß! Mit einem Schlag war nun seinerseits der Kannibale in aller Munde. Endlich ein Deutscher mit richtigem Biss! 

Der Fall hat in der ganzen Welt wohlige Schauer des blanken Entsetzens hervorgerufen, sodass nicht nur in den Massenmedien ein großer Rummel entstand, sondern auch in Strafrechtsseminaren anderer Länder wie z.B. den USA und Großbritannien mit ihrem von unserem Gesetzesrecht ("continentel law") weit abweichenden Fallrecht ("case law") über einer angemessenen strafrechtlichen Aufarbeitung des Problems dieses von Experten so genannten Falles von "Liebes-Kannibalismus" gebrütet wurde, da der Fall nicht als "under the Queens peace" geschehen anzusehen sei. Es ist ein Fall, über dessen strafrechtlich angemessene Bewältigung sich auch hierzulande die Experten noch in den teilweise schon gelichteten Haaren liegen. Die nicht nur in juristischen Fachzeitschriften, sondern ungewöhnlicherweise auch in seriösen Massenmedien hitzig diskutierte Streitfrage lautete: War es Totschlag – so das Landgericht Kassel als erstes Tatsachengericht -, Mord – so von Anfang an die Staatsanwaltschaft und auf ihren hartnäckigen Antrag hin der BGH und, dessen Vorgaben submissiv folgend, das Landgericht Frankfurt als von dem Revisionsgericht eingesetztes zweites Tatsachengericht – oder war es nicht doch, wie von der Verteidigung geltend gemacht, eine Tötung auf Verlangen? Inzwischen ist das zunächst einmal rechtskräftig abgeschlossene Verfahren beim Bundesverfassungsgericht gelandet, damit das höchste deutsche Gericht die von der Verteidigung mit überzeugenden(!) Gründen geforderte Grundrechtsverletzung des auf "Mord" lautenden Urteils feststelle, das Fehlurteil aufhebe und so Rechtsfrieden schaffe, weil der Verurteilte und seine Verteidiger weder den darauf erkannten Schuldvorwurf eines "auf sittlich niedrigster Stufe stehenden, geradezu als verächtlich anzusehenden" Mordes - so die jahrelang umschreibend benutzte BGH-Definition des Mordes – in diesem Fall einer zumindest einverständlichen Tötung akzeptieren wollen, noch die dann zwangsläufig dieserhalb verhängte lebenslange Freiheitsstrafe. Die Verteidigung hat auch schon, wie sich Rechtsanwälte in ihren Schreiben gerne ausdrücken, "höchst vorsorglich" angekündigt, dass man als letzte dann noch bestehende Möglichkeit notfalls auch vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte klagen werde, wenn ihrem Mandanten vor dem Bundesverfassungsgericht nicht die von ihnen beanspruchte Gerechtigkeit zuteil werde. Verfassungsrechtler lecken sich deshalb schon jetzt die Lippen in Erwartung des möglicherweise bevorstehenden großen "Showdowns", mit dem dann an diesem Fall des von Experten so genannten "Liebes-Kannibalismus" die seit Jahren mit großer Spannung erwartete Klärung der Frage vorgenommen würde, wer in Sachen Geltung des Umfangs der Menschenrechte in Deutschland das juristische »letzte Wort« und damit die Deutungshoheit beanspruchen darf: die »Richterkönige aus Karlsruhe« oder deren Kollegen auf ihrem Thron in Luxemburg. Da war es nur eine Frage der Zeit, wann das erste Buch zu diesem Fall herauskommen werde. 

Ein im Seeliger-Verlag/Wolfenbüttel erschienenes Buch liegt nun vor. Verfasst wurde das 386 Seiten starke "Interview mit einem Kannibalen – Das geheime Leben des »Kannibalen von Rotenburg«", so sein Titel, von dem selbständigen Hamburger Journalisten, Medienmanager und nun auch Autor Günter Stampf.

Es ist nicht ganz klar, für wen das Buch - außer für den den Kannibalen interviewt habenden Autor, der auf diese Weise diesen einmaligen Fall für sich verarbeiten wollte – geschrieben worden ist. Als Grund der Abfassung des Buches wird von dem Autor (außer der an zwei Stellen sehr betont herausgestellten und wie eine Monstranz hochgehaltenen Quasi-Verpflichtung Gott gegenüber) angegeben, dass er auch auf die an diesem Fall aufzeigbaren Gefahren des Internets hinweisen wollte: Gäbe es nicht das Internet mit seinen eben auch gerade durch dieses Medium in dessen »Kloaken-Bereich« geschaffenen Gefahren, dann hätten sich der Kannibale Meiwes und sein "Dinner", wie sich das Opfer Brandes in seiner nach seinem »Schlachter« suchenden, ins Internet gestellten Annonce selbst anpries, vermutlich nie kennengelernt und getroffen. Mit den Möglichkeiten des Internets surfen aber weltweit von BKA-Experten auf bis zu einer Million geschätzte »Schlachter-« und »Schlachtopfer«-Fantasten in solchen einschlägigen »Schlacht-Foren«; in Deutschland sollen es rund 10.000 sein: das wäre die Bevölkerung einer mittleren Kleinstadt, die einen solchen geistigen "Hau" haut, dass sie sich an der Schlachtung von Menschen delektieren kann und sich deshalb ihr tägliches oder wochenendliches Quantum an Schlacht/ungs-Perversion »reinzieht«. Der an den Schreckensruf der Römer im 2. Punischen Krieg angelehnte Schreckensruf "Cannibales ante portas" wäre falsch, denn die Kannibalen sind nicht mehr nur bedrohlich nahe "vor der Stadt", sie sind schon in der Stadt, mitten unter uns! Davon geht auch Meiwes aus, als er (laut Autor Stampf) von der Polizei in Sachen der beiden vor kurzer Zeit gefundenen Jungenleichen mit abgeschnittenen Geschlechtsteilen gut​achterlich befragt worden war, was dann aber die Staatsanwalt gestoppt hat. Das spurlose, eindreiviertel Jahr nicht aufklärbar gewesene Verschwinden des Kannibalen-Opfers, des Berliner Diplomingenieurs und Siemens-Managers Brandes, lasse bei den pro Jahr in Sachen der rund 10.000 in der Bundesrepublik unauffindbar verschwindenden Personen ermittelnden Kriminalbeamten diese laut Autor Stampf nicht mehr nur davon ausgehen, dass die alle nur »vom Erdboden verschluckt« worden seien. Da könnten auch andere Mägen für ursächlich sein!

Wer sich als Kind gerne als Lieblingsmärchen "Hänsel und Gretel" als Vorlesestoff gewünscht hat und inzwischen Horror- oder Gruselfilme gewohnt ist, der wird abgehärtet genug sein, das Buch zu seiner - ihn dann vielleicht sogar genussvoll erbauenden - Information zu lesen, um exemplarisch zu erfahren, wie Kannibalen so »ticken«. Über die gleiche seelische Hornhaut müssen Leute wie den Autor verfügen, denen als Strafrechtler und ehemaliger Strafverteidiger "nichts Menschliches fremd" sein darf.

Wer dagegen eine empfindsame Seele und zuviel Phantasie hat, wird teilweise Schwierigkeiten mit den mitgeteilten Fakten haben, obwohl der Autor Beschreibungen von ihm zu unappetitlich erschienenen Stellen aus den von der Polizei erstellten schriftlich verfassten Berichten über das in den Videomitschnitten Gesehene durch die üblichen drei Punkten kenntlich gemacht und weggelassen hat. Aber da durch die Berichterstattung in teilweise unerträglichen Zeitungen in teilweise unerträglich großen Lettern die teilweise unerträglichen Einzelheiten vor fünf Jahren jedem Zeitungsleser aufgedrängt worden sind und er so abgehärtet wurde, wird auch er die Lektüre dieses Buches überstehen.

Dieses Buch lässt den Leser mit zwiespältigen Gefühlen zurück: Einerseits kann man über einige Banalitäten nur den Kopf schütteln: "Waltraut Meiwes taugte nicht zur Ehefrau und nicht zur Mutter, doch Armin Meiwes hatte keine Chance sie abzuwählen", denn das unterstellt, dass es in einer günstigeren Konstellationen diese ihrem Sohn (durch wen?) verwehrte Chance gegeben hätte. Ärgerlich sind Unrichtigkeiten in den Formulierungen wie: Meiwes habe einen "goldenen Mercedes" gefahren (er konnte bestimmt nicht über das Vermögen eines Ölscheichs verfügen!) oder dass ein Hase (lange Löffel, lange Läufe) auch als Kaninchen (kurze Löffel, kurze Läufe) bezeichnet wird, dass der in einer Fleischerei (tatsächlich) als "Lehrling" beschäftigte Schulfreund des damals 16-Jährigen im nächsten Satz anlässlich der Verabschiedung zwischen ihm und dem "mit zwölf Jahren geistig voll ausgebildeten" Kannibalen vom interviewenden Autor zum Fleischer-"Gesellen" befördert wird: eine atemberaubende Karriere binnen fünf Minuten eines Gespräches mit einem 16-Jährigen! Des Weiteren stören falsche Sprachbilder: "… er schleppt wie Sisyphos seinen Felsen mit sich." (Sisyphos hat keinen "Felsen mit sich geschleppt", sondern ihn immer wieder immer vergeblich einen Hang hochzuwälzen versucht!). Es befremden auch vom Interview-Autor mehrfach wiedergegebene, in der Wissenschaft längst als überholt angesehene freudianische Ansichten: ich jedenfalls hatte als Junge keine Kastrations- "und sich über die Jahrtausende tief in den männlichen Genen festgesetzt" habende (Penis-)"Verlustängste"! Desgleichen kann man sich ärgern über sachliche Ungenauigkeiten: Der am 01.12.1961 geborene Meiwes ist am 29.09.1970, dem Tag, an dem sein Vater die Familie auf immer verlässt, richtig errechnet und zunächst auch richtig angegeben, acht Jahre alt: gleichwohl schildert der Autor dann, dass der "Siebenjährige" hinter dem davonfahrenden Auto hinterher gerannt sei. Auch juristische Unrichtigkeiten werden Nichtjuristen unterschwellig-unbewusst vermittelt: "Laut Juristen … macht einen nicht die Handlung allein schuldig, sondern die Absicht, die hinter der Tat steht …", denn eine solche Aussage gilt ausschließlich für vorsätzlich begangene Delikte, trifft aber auf Fahrlässigkeitsdelikte nicht zu, kann wegen der Fahrlässigkeit gar nicht auf diesen Deliktstyp zutreffen! Weitere Unerträglichkeiten stellen unangebrachte Fülsel dar, wie z.B. teilweise zu ausführliche Beschreibungen über den Neubau des Kasseler Bahnhofs als "Palast der Winde" oder eine Beschreibung einiger Sehenswürdigkeiten von Innsbruck, nur weil der Medizinstudent dort wohnte, der durch seine Anzeige beim BKA und dann fünf Monate später durch den von ihm nachgeschobenen Strafantrag den Fall bei der Polizei »ins Rollen brachte«. Auch die immer wieder eingeschobenen, in den Rahmen des Buches nicht reinpassenden Autorenbefindlichkeiten und -imagina​tionen sind ein permanentes Ärgernis: "Ich bilde mir … ein: Wenn das Haus ein Gesicht wäre, zeigte es eine grinsende, zahnlose Fresse.", so der Interviewer des Kannibalen über dessen von ihm in Augenschein genommenes Wohnhaus. Was soll so etwas? Und weiter dazu: "Ich glaube, dass ein Ort mich noch nie so negativ berührt hat wie dieses Haus. War das Böse, der Teufel, der Satan am 9. März 2002 in Wüstefeld bei Rotenburg an der Fulda bei der Tat anwesend?" Man wüsste es ja gerne! Auch da ist er wieder, der teilweise dick aufgetragene Bezug zum Magisch-religiösen. Man kann sich ebenfalls ärgern über vor dem Leser ausgebreitete Gefühlsregungen des Interview-Autors wie: "Ich fühle mich wie ein Huhn in einer Legebatterie" in dem Sprechraum der JVA, wo die Interviews größtenteils stattgefunden haben; oder gemutmaßte Gefühlsregungen des Gummibaumes in eben diesem Sprechraum über dessen elendige Existenz, die der Interviewer des Kannibalen mit einem Glas voll Wasser zu lindern sucht: "Wenn die Pflanze sprechen könnte, würde sie laut seufzen vor Erleichterung und jauchzen: 'Danke, danke, danke, du lieber Journalist. Du hast mich soeben vor dem Abnibbeln gerettet.'" Dann fragt man sich wieder einmal: Was soll so etwas???!!! Es hebt auch nicht die Laune des Lesers, wenn er über ganz platt Ausgedachtes stolpert, so z.B., als die Verabschiedung des anfangs schon angesprochenen Besuches des damals 16-jährigen Armin Meiwes bei dem ehemaligen Schulfreund in der Fleischerei, in der der Junge nun eine Fleischerlehre absolviert und Lehrling ist, geschildert wird: "'Grüß mir deine Mama', ruft der Geselle ihm nach. Doch Armin hört ihn nicht mehr." Wenn Meiwes ihn nicht mehr gehört hat, dann kann er diesen ihm aufgetragenen aber gar nicht wahrgenommenen Gruß an die Mutter auch nicht dem ihn interviewenden Autor berichtet haben! Aber für phantasievolle Sachverhaltsergänzungen ist Stampf ja durch die Schadensersatzklage von Tom Criuse bekannt geworden, als Stampf - laut "BILD.blog" - 1996 als stellvertretender Chefredakteur der "Bunten" für diese Illustrierte ein Interview mit dem Schauspieler geführt und ihn mit den Worten zitiert hatte: "'Ich kann leider keine Kinder zeugen. Medizinisch ausgedrückt, ist die Anzahl meiner Spermien gleich Null.' Nur waren die Sätze in dem Interview nie gefallen!" "Die "Weltwoche" berichtete damals, 19 von 30 veröffentlichten Antworten des Gesprächs habe Stampf frei erfunden, 14 Fragen gar nicht erst gestellt."

Solche Autorenspinnereien und andere Unerträglichkeiten mindern den Wert des Buches erheblich und machen ärgerlich, wenn man nicht über ausreichenden christlichen Langmut verfügt, z.B. auch, wenn der Autor des Interview-Buches seine eigenen religiösen Bindungen offenlegt: "Zurück bleibt die Demut vor Gott, der mir die Kraft schenkte, dieses Dokument zu vollenden." Das ist alles ein bisschen sehr dick aufgetragen! Halt Stil "Bunte".

Da aber der Autor dieser Buchbesprechung auf Grund seines Lehrbuches "Einführung in das Strafrecht der Bundesrepublik Deutschland anhand von Tötungsdelikten"
 und eines in der Zeitschrift "Kriminalistik" erschienenen Aufsatzes zu der Problematik des § 216 Tötung auf Verlangen im Zusammenhang mit diesem Fall des "Liebes-Kannibalismus" zu der Bearbeitung des Themas "Kannibalismus und Mordmerkmale unter besonderer Berücksichtigung des Falles des »Kannibalen von Rotenburg«" angeregt worden war, war für ihn das Buch des Autors Stampf sozusagen Urlaubs-Pflichtlektüre - mit der und mit zusätzlich der durch die Erarbeitung des genannten Themas inzwischen angehäuften Sachkenntnis die Tischnachbarn tagelang in Tischgesprächen wunderbar unterhalten werden konnten.

Das trotz dieser aufgeführten Unzuträglichkeiten bestehende Verdienst des Buches ist es, viele Informationen zusammengetragen zu haben, über die man sonst nicht verfügen konnte, weil sie weder in der in Fachzeitschriften geführten noch in der in die seriösen Massenmedien wie Zeit, Welt, Spiegel, Stern, FR, FAZ, Süddeutsche, WAZ, … hineingetragenen juristischen Diskussion erwähnt worden sind. Ein in diesem Zusammenhang immer wieder unangenehm in Erscheinung tretender weiterer Schwachpunkt des Buches ist es, dass die Informationen zu einzelnen Punkten des Gesamtgeschehens so fragmentiert sind, dass man sich eine Defragmentierungsfunktion wie für die Optimierung der Festplatte des heimischen PC wünscht: Wer, wie der Autor dieser Buchbesprechung, gezwungen ist, mit dem Buch wissenschaftlich zu arbeiten, sieht sich deshalb in Ermangelung einer Defragmentierungsfunktion gezwungen, alle für relevant erachteten Passagen des Buches in mehrtägiger Arbeit in eine eigens anzufertigende Excel-Datei zu übertragen, um die beim Schreiben der eigenen wissenschaftlichen Arbeit benötigten Informationen wiederzufinden. (Das gilt aber nur dann, wenn man das Buch nicht nur lesen, sondern mit ihm fachwissenschaftlich arbeiten will; oder muss.) 

Als der Autor dieses Artikels sich 2006 nach dem ergangenen BGH-Urteil zu der juristischen Problematik des Falles von "Liebes-Kannibalismus" geäußert hatte – nach damaligem Erkenntnisstand richtigerweise Tötung auf Verlangen statt darauf erkannten Mordes -, war er auf die Informationen angewiesen gewesen, die in der seriösen Tages- und Wochen- und der Fachpresse herumschwirrten, denn man kann nicht für einen Fachaufsatz die über 400 Seiten der Urteile der beiden Tatsacheninstanzen für 1,- € pro Seite erwerben! Er hatte Anstoß an den von anderen Autoren aus den von ihnen mitgeteilten Fakten gezogenen juristischen Konsequenzen genommen. So findet wissenschaftliche Diskussion – wie in diesem Fall – auch auf der Basis von nur von anderen mitgeteiltem Faktenwissen statt, das sich bei näherem Hinschauen als Teilwissen darstellen kann. 

Und selbst dann, wenn man die Urteilausfertigungen angekauft hätte, wären nicht die in dem Buch auszugsweise wiedergegebenen polizeilichen Vernehmungsprotokolle enthalten gewesen, die auch zur Erhellung des vielschichtigen Sachverhaltes beitragen!

Die Aussagen des verurteilten Kannibalen seinem Interviewer gegenüber halte ich nach dem Gesamteindruck der in dem Buch enthaltenen Informationen für mit einer Einschränkung glaubwürdig, denn Meiwes kneift auch dann nicht, wenn die Fragen für ihn unangenehm werden. Er erklärt alles mit einer teilweise entwaffnenden Offenheit, verhehlt nichts - wozu ja auch kein Anlass besteht, da er nunmehr rechtskräftig verurteilt ist. Die nach seiner rechtskräftigen Verurteilung in dem Buch mitgeteilten Aussagen konnten also nicht zur Beeinflussung des Prozessgeschehens gemacht worden sein. 

Und da stößt ein Aspekt auf, der weder in den in den Fachzeitschriften noch in den seriösen Zeitungen, Zeitschriften und Magazinen mitgeteilten Informationen zur Sprache gekommen ist. Deshalb muss für die richtige rechtliche Beurteilung der Sterbetag und insbesondere der sich  über 9 ¾ Stunden hinziehende Sterbeprozess des Opfers Brandes ab Amputation seines Penis erfasst werden, denn nur aus dem objektiv möglichst genau zu erfassenden Sachverhalt und den Erklärungen des Beschuldigten dazu ergeben sich die Fakten nicht nur für die Richter, die daraus die ihrer Ansicht nach abzuleitenden strafrechtlichen Konsequenzen zu ziehen haben. Eine möglichst detailgenaue Faktenkenntnis ist auch für die Strafjuristen erforderlich, die sich mit diesem Fall kritisch auseinandersetzen. Auf Grund dieser Faktenkenntnis kann sich dann möglicherweise eine abweichende rechtliche Bewertung ergeben. Und in diesem Punkt der eröffneten Möglichkeit einer detailgenauen Rekonstruktion des Geschehens war das Buch – zunächst - sehr hilfreich, weil erörterungsbedürftige Fakten zu Tage traten, die in der wissenschaftlichen Diskussion bisher nicht angesprochen worden sind. Ich fühle mich nach der Lektüre des Buches in meinem rechtlichen Fazit bestärkt: "Mord" war es nicht! 

Wenn man den Fall nach den in dem Buch gemachten Angaben sehr detailliert aufdröselt, ist man geneigt, wenigstens zu erwägen und in die rechtliche Abwägung die Frage miteinzubeziehen: Hat der Kannibale dem Opfer, das nach Kassel gefahren war, um a) den Penis abgeschnitten zu bekommen, b) genau auf diese Weise ums Leben zu kommen und bis zuletzt über seinen Sterbevorgang die Tatherrschaft innehatte und den über 9 ¾ Stunden sich erstreckenden Prozess des langsamen Ausblutens jederzeit hätte stoppen können und c) das völlig hatte "nullifiziert" werden wollen, sodass nach seinem Tod wirklich nichts mehr auf seine ehemalige irdische Existenz hinweise, hatte der Kannibale damit nicht vielleicht - nur - Beihilfe zu einer straflosen Selbsttötung geleistet, die wegen der Straflosigkeit der Haupttat ihrerseits – grundsätzlich - straffrei zu bleiben hat, wobei aber trotzdem straferheblich der Umstand ins Spiel kommt, dass der Kannibale durch die Penisamputation als Beihilfehandlung eine beabsichtigte schwere Körperverletzung begangen hat, die für sich alleine strafbar ist, weil eine solche Körperverletzung auch bei vorliegender Einwilligung den genannten Straftatparagraphen erfüllt, da sie gegen die "guten Sitten" verstößt?

Die dem Buch entnommene juristisch erheblichste Information: Der Kannibale hat schon dem Haftrichter gegenüber angegeben, dass er sein Opfer nach den 9 ¾ Stunden des Ausblutens, davon zweieinhalb Stunden ohne Verband in der Badewanne sitzend und aus der Wunde, wo vorher mal sein Penis gewesen war, wie ein "Springbrunnen" vor sich hin sprudelnd, (irrtümlich) für tot gehalten habe, als er ihm in den Hals stach. Dieses Vorgehen des Abtrennens des Kopfes vom Rumpf und der Öffnung des Körpers von der Kehle bis zum Genitalbereich, um die Innereien herausholen und das Opfer anschließend mahlzeitgerecht portionieren zu können, geben die aus dem Internet heruntergeladenen und von dem Kannibalen bei der Ausweidung beachteten Schlachtanleitungen für Menschen(!) so vor. Und Meiwes hielt sich daran, denn er wollte seinen Lebenstraum lege artis ausführen! Wenn Meiwes so irrtumsbefangen wie angegeben gehandelt hat – der Haftrichter wertete dieses Vorbringen allerdings als "Schutzbehauptung", aber nach der strafprozessualen Grundregel "in dubio pro reo" ("im Zweifel für den Angeklagten") muss dieser Gesichtspunkt zumindest erörtert werden -, dann hat der Kannibale (nur) eine fahrlässige Tötung begangen! Auf jeden Fall aber keinen Mord.

In diesem Zusammenhang der rechtlichen Aufarbeitung des Geschehens tritt nachträglich ein weiterer Schwachpunkt des Buches zutage:

Als Strafjurist ist man geneigt, die vorstehend skizzierte strafjuristische Erörterung anzustellen – und ist dann verblüfft, wenn man nach der Lektüre des Buches in BERLINER MORGENPOST 14.10.07 / GEO WISSEN 15.10.07 / WELT ONLINE 15.10.07 einen Bericht über die Arbeit der Phonetiker im Bundeskriminalamt und ihre Tätigkeit der forensischen Sprechererkennung liest, in dem auch der Fall des "Kannibalen von Rotenburg" beispielhaft angesprochen wird. In diesem Bericht heißt es u.a.: "Vor Gericht behauptete er [Meiwes; der Autor] unter anderem, er sei überzeugt gewesen, dass sein Opfer bereits tot gewesen sei, als er dem Mann den Hals durchtrennt habe. Köster begutachtete die Tonspur der betreffenden Passage aus dem Videomitschnitt – und widerlegte die Behauptung. Den genauen Wortlaut von Meiwes’ Gemurmel darf er nicht preisgeben, nur so viel: Meiwes ging beim tödlichen Schnitt davon aus, dass sein Opfer noch lebte. Eine wichtige Information für das Gericht, um das Strafmaß zu bestimmen."

Dieses Faktum, dass den Gerichten ein von BKA-Phonetikern erstelltes forensisches Sprechererkennungsgutachten vorgelegen haben muss, dass die Aussage des Meiwes in den Prozessen und seine Selbstdarstellung in dem Buch widerlege und seine Tat somit nicht als zunächst straflose Beihilfe zur Selbsttötung, dann aber in Tatmehrheit begangene strafbare beabsichtigte schwere Körperverletzung und fahrlässige Tötung erscheinen lassen könnte, sondern doch als ein Tötungsdelikt – Mord, Totschlag oder Tötung auf Verlangen - zu werten ist, wird in dem Buch nicht erwähnt. Da das Gutachten in den Prozess eingebracht worden ist – "Eine wichtige Information für das Gericht, um das Strafmaß zu bestimmen." -, muss der ständige Prozessbeobachter Stampf das mitbekommen haben. Dann hätte er erstens das dem Leser nicht verheimlichen dürfen und zweitens hätte er den "Kannibalen" bei dessen versuchten Rechtfertigung, er habe nach seinem damaligen, fahrlässig zustandegekommenen Wissensstand angenommen, das Opfer Brandes sei schon durch den in den letzten fast zehn Stunden vor dem Stich in den Hals eingetretenen Blutverlust verstorben, auf dieses Faktum »festnageln« müssen!

(Weitere Publikationen zu diesem Fall sind bald auf meiner Homepage www.Hans-Uwe-Scharnweber.de einsehbar.)

Der Autor, Jahrgang 1941 und durch ein juristisches Zweitstudium Studienrat und Jurist, hat bis zu seiner Pensionierung sowohl lange Zeit als Lehrer wie auch kürzere Zeit zwischendrin als Strafverteidiger gearbeitet. Nach erfolgter Pensionierung wendet er sich nunmehr seiner Passion, dem Strafrecht wieder zu, und wenn er sich in diesem Bereich durch die Behandlung eines akuten Falles von der Rechtsprechung in seinem Rechtsempfinden zu sehr »gegen den Strich gebürstet « fühlt, wie in dem Fall des "Kannibalen von Rotenburg", dessen Verurteilung als "Mörder" ihm unverdaulich schwer im Magen liegt, versucht er, durch Beiträge in die wissenschaftliche Diskussion einzugreifen.

Die Diskussion in den juristischen Fachzeitschriften und sogar in den seriösen Massenmedien drehten sich im Fall des "Kannibalen von Rotenburg" bisher immer nur um die Frage: War es Totschlag, Mord - oder nur eine Tötung auf Verlangen?

Der Fall liegt inzwischen dem Bundesverfassungsgericht vor, damit es das Urteil auf die von der Verteidigung mit sehr guten Gründen - und nach meiner Meinung völlig zu recht! - auf die behaupteten Grundrechtsverletzungen hin überprüfe. 

Nach der Lektüre des Buches 
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könnten aber auch andere Delikte einschlägig sein. Jedenfalls müssten sie zumindest als möglicherweise einschlägig erörtert werden!

Wer sich auf den neuesten Stand der juristischen Diskussion in diesem Ausnahmefall von von Experten so bezeichnetem "Liebes-Kannibalismus" bringen, die sich daraus möglicherweise ergebenden Implikationen in dem bisher unterschwellig geführten Kompetenzgerangel zwischen Bundesverfassungsgericht und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte über die Deutungshoheit bezüglich des Umfangs der Geltung der Menschenrechte in Deutschland erahnen will, der wird in diese Problematik durch die angehängte Buchbesprechung und die daran anknüpfenden juristischen Erörterungen eingeführt. Und ist fachlich bestens vorbereitet, wenn das Bundesverfassungsgericht die Verurteilung wegen Mordes - wider mein Erwarten und gegen meinen Rat - bestätigen und die Verteidigung die letzte ihr dann noch verbliebene Trumpfkarte, den Gang zum EuGH, ausspielen sollte.

Hans-Uwe
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